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Richtlinie 

Auszahlung von Lehrzulagen für befristet erteilte Lehre von Dozierenden 
mit einer öffentlich-rechtlichen UZH-Anstellung 

Grundsatz 
Grundsätzlich sind alle Lehrverpflichtungen in die UZH-Anstellung zu integrieren und im Stellenbeschrieb 
bzw. im Pflichtenheft auszuweisen. Das gilt für Neuanstellungen genauso wie für bestehende Anstellungen. 
Nur wenn aufgrund besonderer Umstände für einen befristeten Zeitraum eine zusätzliche Lehrleistung erfor-
derlich ist, kann eine Auszahlung als Lehrzulage erfolgen. 

Betrag 
Bei der Lehrzulage wird kein Höchstbetrag definiert. Liegt der Betrag für alle zusätzlichen Lehrentschädigun-
gen einer oder eines Dozierenden unter CHF 1'050.00 pro Semester, ist der Betrag nicht als Lehrzulage, son-
dern als Kleinstbetrag auszuzahlen (siehe “Richtlinie zur Auszahlung von Kleinstbeträgen für befristet erteilte 
Lehre von Dozierenden mit einer öffentlich-rechtlichen UZH-Anstellung”). Die auszuzahlende Lehrzulage wird 
wie bis anhin im SAP CM bei der oder den jeweiligen Veranstaltungen als solche gekennzeichnet. Jede Auszah-
lung muss von der oder dem zuständigen Personalverantwortlichen verfügt werden. 

Personenkreis 
Die Regelung betrifft ausschliesslich Dozierende mit einer 100 %-Anstellung an der Universität Zürich, die zu-
sätzlich eine oder mehrere befristete Lehrverpflichtungen wahrnehmen. Die Anstellung der oder des Dozieren-
den muss im Auszahlungsmonat der Lehrzulage (Januar für das Herbstsemester und Juli für das Frühjahrsse-
mester) aktiv sein. Bei einer Anstellung im Stundenlohn ist die Anwendung dieser Regelung nicht möglich. 

Befristung auf max. vier Semester 
Die Auszahlung einer Lehrzulage ist grundsätzlich für maximal vier Semester möglich. Anschliessend muss die 
Lehrleistung via Anpassung der Lohnstufe/Lohnklasse in die Anstellung integriert werden. 

Kostenverteilung 
Die Lehrzulage sowie die daraus abgeleiteten gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge inklusive Pensions-
kasse werden dem in der Veranstaltung (SAP CM) hinterlegten Kontierungsobjekt belastet. Es wird eine Kos-
tenverteilung durch die Abteilung Personal gepflegt. 

Umsetzung 
Die Abteilung Personal kontrolliert, ob die Richtlinie eingehalten ist, und entscheidet darüber, ob die Voraus-
setzungen zur Auszahlung einer Lehrzulage gegeben sind. 
 

http://www.pa.uzh.ch/

	Richtlinie
	Auszahlung von Lehrzulagen für befristet erteilte Lehre von Dozierenden mit einer öffentlich-rechtlichen UZH-Anstellung
	Grundsatz
	Betrag
	Personenkreis
	Befristung auf max. vier Semester
	Kostenverteilung
	Umsetzung


